
1. Angaben zur Sperrung / Entsperrung:

   Strom    Gas

   Sperren    Entsperren der Abnahmestelle

2. Angaben zum Lieferanten (Auftraggeber):

Name

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Rufnummer bei Rückfragen

3. Angaben zur Rechnungsanschrift: 4. Angaben zum Kunden (Anschlussnutzer):

Name Name 

Straße, Hausnummer Straße, Hausnummer

PLZ Ort PLZ Ort

5. Angaben zur Zähleinrichtung:

Zählernummer Zählpunkt

Adresse des Zählpunktes

6. Angaben zu Zahlungsrückständen:

� Offener Rechnungsbetrag €.

� Dauer der Nichtzahlung .

� Der Kunde wurde zur Zahlung gemahnt am .

� Eine Sperrandrohung erfolgte am .

Auftrag zum Sperren/Entsperren der Anschlussnutzung

Gasstraße 1, 32312 Lübbecke

Tel.: 05741/3460-0

Fax: 05741/3460-56



7. Angaben bei sonstigen Vertragsverpflichtungen:

    (Art, Dauer und Schwere der Vertragsverpflichtung)

8. Angaben zur geplanten Trennung / Sperrung / Entsperrung des Anschlusses:

    Die Trennung außerhalb des Gebäudes erfolgt am:                    um                                 Uhr.

    Die Sperrung des Anschlusses erfolgt am:                    um                                 Uhr.

    Die Entsperrung des Anschlusses erfolgt am:                    um                                 Uhr.

� Mit der Unterschrift versichert der Lieferant glaubhaft, daß dem Kunden keine Einwendungen oder Ein-
reden zustehen, welche die Voraussetzungen der Unterbrechung der Anschlussnutzung entfallen lassen. 
Die Unterbrechng der Anschlussnutzung darf nicht unverhältnismäßig sein.

� Der Lieferant stellt die Netzgesellschaft Lübbecke mbH von sämtlichen Schadensersatzansprüchen frei, 
die sich aus einer unberechtigten Sperrung ergeben können.

� Fällt der Grund für die Sperrung vor der Ausführung der Sperrung weg, hat der Lieferant den Sperrauftrag 
unverzüglich in Textform beim Netzbetreiber zu stornieren.

� Der Lieferant versichert, daß er seinem Kunden den Beginn der Unterbrechung drei Werktage im voraus 
angekündigt hat. 

� Der Lieferant bevollmächtigt die Netzgesellschaft Lübbecke mbH bzw. dessen Sperrbeauftragten zum 
Empfang der ausstehenden Verbindlichkeiten des Kunden gegenüber dem Lieferanten inklusive der, der 
Netzgesellschaft Lübbecke mbH enstehenden Sperrkosten.

� Stellt der Kunde der Netzgesellschaft Lübbecke mbH oder dessen Sperrbeauftragten einen Teilbetrag zur
Verfügung, so wird die Netzgesellschaft Lübbecke mbH bzw. dessen Sperrbeauftragter diese Teilzahlung
grundsätzlich ablehnen.

� Der Lieferant verpflichtet sich mit der Unterschrift zur Übernahme der anfallenden Kosten. Die Kosten für
Sperren, Entsperren bzw. Trennen, Wiederverbinden außerhalb des Gebäudes entnehmen Sie den
jewils auf der Internetseite www.netzgesellschaft-luebbecke.de veröffentlichten Preisblatt ''Strom - Netz-
anschluss zu den Ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers Netzgesellschaft Lübbecke mbH zur 
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)'' bzw. ''Preisblatt Gas-Netzanschluss zu den ergänzenden 
Bedingungen des Netzbetreibers Netzgesellschaft Lübbecke mbH zur Niederdruchanschlussverordnung
(NDAV)''.

Ort und Datum Unterschrift Lieferant


